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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1995

Norm

EO §355 VIb

EO §359

ZPO §187

Rechtssatz

Wurde in zwei gesonderten Beschlüssen (bei getrennter Aktenführung) auf Grund zweier verschiedener Exekutionstitel

die Exekution nach § 355 EO bewilligt, ist es zulässig, wird ein Verstoß gegen beide Titel behauptet, einen

gemeinsamen Strafantrag zu stellen.

Entscheidungstexte

3 Ob 90/95

Entscheidungstext OGH 31.08.1995 3 Ob 90/95
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